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nachträgliche Einarbeitung der abändernden Bestim-
mungen in den Ausgangstext4 – oder anders gesagt,
eine Konsolidierung des ASVG – vorgenommen
wurde.5

2 Rechtsstand 
Rechtsstand einer Konsolidierung meint hier, dass
alle Novellen, die bis zu einem bestimmten Zeit-
punkt im Bundesgesetzblatt kundgemacht wurden,
berücksichtigt werden.6

3 Fundstellen zur Kundmachung
Wann ein Gesetz erlassen wurde und mit welchen
Novellen es danach geändert worden ist, ergibt sich
aus der Fundstelle einer Rechtsvorschrift, die aus
l dem Kundmachungsorgan (z. B. das Bundesge-

setzblatt oder die Amtlichen Verlautbarungen der
Sozialversicherung),

l der Gliederung der Kundmachung (Teil, Nummer)
und

l dem Jahr der Veröffentlichung
besteht.7
Konsolidierungen enthalten Informationen zu den

1 Ein lesbares Gesetz ist 
eine Stammfassung oder 
eine Konsolidierung

In Österreich ist im Sinne eines „vollständigen Ge-
setzes“ nur die erste Version einer Rechtsvorschrift,
die sogenannte Stammfassung eines Gesetzes, leicht
lesbar. Denn nur die Stammfassung wird in ihrem
gesamten Text erlassen.
Bei Änderungsbedarf erlässt der Gesetzgeber eine
neue Rechtsvorschrift – eine Novelle –, deren Inhalt
die „Änderung“ der Stammfassung ist.1 Novellie-
rungen von Gesetzen sind im Gesamtkontext des
Gesetzes meistens nur Stückwerk und beziehen sich
bloß auf einzelne Teile des Gesetzes, z. B. auf 
Sätze, Absätze und Paragrafen. Das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) wurde z. B. seit
seiner Erlassung im Jahr 1955 über 300-mal2 geän-
dert.3
Hat man aber z. B. eine Buchausgabe des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes vor sich liegen,
dann lässt sich der Text dort (vom Lesefluss her)
leicht lesen. Das ist nur deshalb möglich, weil eine
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Fundstellen der Stammfassung und deren Änderun-
gen. In der Regel entsprechen Fundstellen auch dem
Stand der Einarbeitung.8
Beim KODEX Sozialversicherung 2016/17, Band
II, 52. Auflage, ist beispielsweise der Rechtsstand
der Konsolidierung der „1. September 2016“. Er ist
am Deckblatt der Ausgabe und auf jeder Seite in 
der Fußzeile vermerkt. Vor dem konsolidierten 
Gesetzestext des GSVG ist der Fundstellenliste zu
entnehmen, dass die letzte Änderung am GSVG
durch eine im BGBl. I Nr. 53/2016 kundgemachte
Novelle vorgenommen wurde und dass dies die 
138. Änderung des GSVG ist, vgl. den Vermerk:
l „138 BGBl I 2016/53“.

4 Rechtsstand im Rechts-
informationssystem des 
Bundes (RIS)9

4.1 Das „§0-Dokument“ – Liste der
Fundstellen im RIS

Beispiel: Suche nach den Fundstellen zum GSVG:
Wird im RIS in der Applikation „Bundesrecht kon-
solidiert“ 
l in das Feld „Titel, Abkürzung“ das Wort

„GSVG“,
l in das Feld „Paragraf von“ die Zahl „0“ eingege-

ben und
l beim Feld „Kundmachungsorgan“ in der Drop-

down-Liste die Gliederungseinheit „BGBl. I Nr.“
gewählt und die Suche gestartet, dann erscheint eine
Trefferliste, in der sich (als einziger Treffer) das 
gewünschte Dokument „§0 Gewerbliches Sozial-
versicherungsgesetz“ befindet.
Im geöffneten „§0-Dokument“ des GSVG erscheint
eine chronologische Liste, die alle Novellen des
GSVG ab der Stammfassung im Jahr 1978 und sons-
tige wesentliche Informationen, wie z. B. Hinweise
auf die Materialien und die Sitzungen im National-
und Bundesrat, enthält. Novellen, die bereits kund-
gemacht, aber noch nicht eingearbeitet sind, werden
mit „in Bearbeitung“ kenntlich gemacht.10 Die Liste
beginnt mit der Stammfassung, Änderungen werden
jeweils darunter platziert (man muss also in der 
Liste hinunterscrollen). 
Auf den ersten Blick fällt auf, dass das „§0-Doku-
ment“ des GSVG überwiegend aus Verlinkungen be-

steht. Relevante Dokumente aus dem RIS und der
Website des Parlaments, die online verfügbar sind,
werden hier als Link angeboten und sind so direkt
abrufbar, wie z. B. das Bundesgesetzblatt, in der die
jeweilige Novelle kundgemacht wurde, die Materia-
lien des Nationalrats11 und des Bundesrats, Regie-
rungsvorlagen12 und Ausschussberichte, aber auch
einzelne Wortmeldungen in den stenografischen
Protokollen.13

Das GSVG-„§ 0-Dokument“ enthält aber auch
Fundstellen zu Verordnungen, in denen  veränder-
liche Werte wie z. B. die Höchstbeitragsgrund-
lage angepasst wurden, da im RIS bis zum Jahr
2017, wenn es im Bereich der veränderlichen Wer-
te eine Änderung gab, eine neue Paragrafen-
fassung, die den aktuellen Wert enthielt, angelegt
wurde.
Stammt daher eine Fundstelle aus dem Teil II des
Bundgesetzblattes, dann ist das keine Fundstelle zu
einer gesetzlichen Änderung zum GSVG. Ein Bei-
spiel dafür wäre z. B. die Fundstelle „BGBl. II 
Nr. 417/2015 (Anpassung durch K)“. Auf diesen
Umstand wird aber in dem Klammerausdruck „An-
passung durch Kundmachung“ hingewiesen.

Der aktuelle Rechtsstand ist die letzte Änderung
durch Gesetz. In dem vorliegenden Beispiel wäre der
Stand des GSVG14 „BGBl. I Nr. 53/2016“ aus fol-
gender Fundstelle zu entnehmen:
l „BGBl. I Nr. 53/2016 (NR: GP XXV RV 1110 AB

1154 S. 132. BR: AB 9599 S. 855.)“
(Und nicht aus der Fundstelle „BGBl. II Nr.
417/2015 (Anpassung durch K)“, da das eine An-
ordnung in Form einer Verordnung ist.)

4.2 Informationen zum Rechtsstand
beim angezeigten (konsolidierten)
Text eines Paragrafen

Vom angezeigten Paragrafendokument aus werden
von der RIS-Redaktion zusätzlich zum Gesetzestext
hilfreiche Informationen geliefert, wie z. B. das Da-
tum des Inkrafttretens der angezeigten Fassung oder
Informationen zur Kundmachung.
In der Rubrik „Kundmachungsorgan“ steht z. B.
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beim angezeigten RIS-Paragrafendokument des 
§ 7 GSVG in der Fassung BGBl. I Nr. 53/2016:
l „Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 560/1978 zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 53/2016“.

Die Information „zuletzt geändert durch“ gibt jene
Fundstelle des Kundmachungsorgans an, auf die
sich die letzte Textänderung des Paragrafen bezieht.
Das ist sozusagen der konkrete Rechtsstand dieses
einen Paragrafen.

5 Rechtsstand in der Dokumen-
tation des österreichischen
Sozialversicherungsrechts15

5.1  Liste „Fundstellenzitate zur 
Textentwicklung“ in der SozDok

Das „§0-Dokument“ der SozDok ist die Liste „Fund-
stellenzitate zur Textentwicklung“ (Novellenliste).

Beispiel: Suche nach den Fundstellen einer Durch-
führungsvorschrift16 der Oberösterreichischen Ge-
bietskrankenkasse (OÖGKK), z. Β. der Satzung der
OÖGKK:
l Im linken Bereich der Einstiegsseite der SozDok ist
„ExpertInnensuche“ anzuklicken. Es erscheint
die Expert(inn)ensuche im Bereich „Rechtsvor-
schriften, Novellen“.

l Im oberen Bereich der Applikation „ExpertInnen-
suche“ befinden sich fünf Reiter, mit denen zu den
verschiedenen Möglichkeiten der Expert(inn)ensu-
che navigiert werden kann. Es ist der Bereich 
„Novellenlisten“ anzuklicken. Es erscheint die Ex-
pert(inn)ensuche im Bereich „Novellenlisten“. 

l In dieser Applikation ist in dem Feld „betroffene
Rechtsvorschrift(en)“ die Abkürzung17 der aktu-
ellen Satzung der Oberösterreichischen Gebiets-
krankenkasse „Satzung GKK Oberösterreich
2016“ einzugeben.
Es empfiehlt sich dabei, die Eingabehilfe im Be-
reich „alle Rechtsvorschriften geordnet nach Art
(Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Kranken-
ordnungen usw.)“ zu verwenden.18 Das allein schon
deshalb, weil man bereits dort erkennen kann, dass
es seit den Amtlichen Verlautbarungen der Sozial-
versicherung im Internet im Jahr 200219 vier Neu-
fassungen der Satzung der OÖGKK gab, vgl. Ab-
bildung 1.

l Suche starten.
Es erscheint das gewünschte Dokument „Fundstel-
lenzitatliste Satzung GKK Oberösterreich“. Diese
Aufstellung enthält nicht nur die Fundstellen der Sat-
zung GKK Oberösterreich 2016, sondern auch die
Vorfassungen, vgl. Abbildung 2.
Die Novellenlisten (Fundstellenzitatlisten) entspre-
chen im Wesentlichen dem „§0-Dokument“ des
RIS. Verlinkung ist keine vorgesehen, da sowohl die 
Novellen (sogar heruntergebrochen auf jene Novel-
lierungsanordnung, die den jeweiligen Paragrafen 
betrifft20) als auch die Materialien (als Gesamtdo-
kument, also z. B. die gesamten erläuternden Be-
merkungen in einem Dokument) direkt vom ange-
zeigten Paragrafendokument aufgerufen werden
können.21
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Der aktuelle Rechtsstand ist die letzte Änderung der
letzten Neufassung. In dem vorliegenden Beispiel ist
der Stand der Satzung GKK Oberösterreich 201622

„avsv Nr. 206/2016“ (1. Änderung), vgl. Abbildung 2.

5.2 Informationen zum Rechtsstand
beim angezeigten (konsolidierten)
Text eines Paragrafen

Auch bei SozDok-Dokumenten werden vom ange-
zeigten Paragrafendokument aus zusätzlich zum Ge-
setzestext hilfreiche Informationen geliefert, wie 
z. B. das Datum des Inkrafttretens der angezeigten
Fassung oder Informationen zur Kundmachung.
Die Rubrik „entstanden aus (letzte Fundstelle): avsv
Nr. 206/2016“ gibt beim angezeigten SozDok-Para-
grafendokument des § 41 der Satzung GKK Ober-
österreich 2016 in der Fassung avsv Nr. 206/2016
über den gegenwärtigen Rechtsstand Auskunft. Das
ist sozusagen der konkrete Rechtsstand dieses einen
Paragrafen.

6 Schlussbemerkung
Abschließend sei noch eine Methode für die Durch-
führungsvorschriften der Sozialversicherung be-
schrieben, sich direkt aus dem RIS über den aktu-
ellen Rechtsstand zu informieren, vgl. Abbildung 3.
Beispiel: Wird im RIS in der Applikation „Amt-
liche Verlautbarungen der Sozialversicherung 
(authentisch ab 2002)“
l beim Feld „Urheber“ in der Drop-down-Liste

der Urheber „Oberösterreichische Gebietskran-
kenkasse (OÖGKK)“ gewählt und

l beim Feld „Dokumentart“ die Dokumentart
„Satzung“ eingegeben,23

dann erscheint eine chronologisch geordnete Tref-
ferliste mit sämtlichen Kundmachungen der
OÖGKK zu ihrer Satzung, die im Internet seit dem
Jahr 2002 veröffentlicht wurden. Der oberste Tref-
fer „avsv Nr. 206/2016“ ist der jüngste und daher
der aktuelle Rechtsstand, vgl. Abbildung 4.
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